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Diebe , der die Zahl ſeiner Einbrüche ſtolz aufzählt , und dem

Mörder , der in verkommener Geſellſchaft prahlen mag ,
wie viel er „kalt gemacht “ hat . Brutal iſt die Wahrheit
immer , ganz beſonders aber die religiöſe Wahrheit gegen

Trugbilder und Modetorheiten .

4. Das Duell — kein Gebot der Standesehre .
Die Unhänger des Duells erklären , daß die Standesehre

es erheiſche , jede ſchwere Verletzung derſelben mit Blut

abzuwaſchen ; daß man ſelbſt ſein Ceben für ſeine Ehre

einſetzen müſſe ; denn ohne Ehre leben , ſei ein moraliſcher
Tod ; da ſei es beſſer , auch phuſiſch zu ſterben . Schöne

Sätze — ſchöne Worte , hinter dem immer ein Rörnchen

Wahrheit ſteckt , weshalb ſie auch auf viele beſtechend wirken .

Nur paſſen ſie gar alle nicht auf das Duell . Darin liegt der

Trugſchluß , denn das Duell kann die Ehre nicht herſtellen .

„ Es iſt die maßloſeſte und barbariſcheſte Anſicht , die je in

dem Menſchengeiſte Eingang fand , daß ein Mann aufhört ,
ein Spitzbube , ein Betrüger , ein Verleumder zu ſein , und

geſittet , human und gebildet iſt , wenn er ſich ſchlagen
kann ; daß die Lüge Wahrheit wird , der Diebſtahl legiti⸗
miert , Falſchheit anſtändig , Untreue lobenswert ſind , ſo⸗
bald man alles dieſes mit dem Degen in der Hand aufrecht

erhält ; daß eine angetane Beſchimpfung jederzeit mit dem

Degenſtoß repariert wird und daß man gegen einen Mann

nie unrecht hat , wenn man ihn nur tötet . “ ( Rouſſeau . )
Die Ehre iſt ein Gemeingut aller Stände , ſie kann aber

nur durch perſönliche Rechtſchaffenheit dauernd erworben

werden . Unſere Bürger und Bauern ſind gar nicht der

Meinung , daß ſie ſich durch das Duell Ehre verſchaffen
könnten , ſondern durch Ehrlichkeit , §leiß , Treue , Sparſam⸗
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keit , Mäßigkeit , Gottesfurcht und Nächſtenliebe . Sind nun

dieſe wirklichen Stützen des Staates ehrlos oder Ceute mit

niederer Ehre ? Huch ſie haben ihre Standesehre , die

nicht geringer iſt als die Ehre anderer Stände ; und ſie
halten dieſe auch hoch. Es gibt wohl verſchiedene Ehren ,
aber es gibt keine verſchiedene Ehre . Jeder Stand

hat ſeine beſonderen Standespflichten , die einem anderen

Stande nicht zukommen ; der Soldat hat andere Pflichten
als der Geiſtliche , der Kaufmann andere als der Beamte

uſw . Es iſt nun eine Ehrenſache eines jeden einzelnen
Mannes , welchem Stande er auch angehören möge , die

Pflichten ſeines Standes treu zu erfüllen . Daraus ergibt
ſich von ſelbſt , daß es nur eine einzige Ehre gibt : in ſeinem
Stande ein ganzer Mann zu ſein ; daß aber dieſe Ehre in

den verſchiedenen Ständen ſich nach den verſchiedenen Seiten

hin geltend macht . Reine dieſer Standesehren aber kann

fordern , daß man ſeinen Nebenmenſchen zum duell for —
dert , wenn er der Ehre des Standes , die in der perſönlichen
Ehre aufgeht , da ſie ein Teil derſelben iſt , zu nahe getreten
iſt ; denn kein Stand hat das Recht , den Ungehörigen eines

anderen Standes über den haufen zu ſchießen . „ Rein
Menſch hat oder ſollte wenigſtens ſeine Ehre für ſich haben ;
ſie ſteht und fällt mit ſeiner gliedlichen Stellung im Gemein⸗

weſen , ſeiner ſittlichen Perſönlichkeit und ihrer Ceiſtung .
Sie hängt nicht von zufälligen oder wirklichen rohen Be⸗

leidigungen anderer ab , ſondern von dem rein bewahrten
Gewiſſen und einem anſtändigen Betragen . Insbeſondere
iſt es die Berufs⸗ und Arbeitsehre , die dem einzelnen als

einem dienenden Gliede des Ganzen den Stempel der

weihe aufdrückt . In dem noblesse oblige liegt das Ver⸗

ſtändnis auch für die wahre Standesehre , wie ſie nicht



bloß der ariſtokratiſchen und akademiſch gebildeten Gruppe ,
ſondern jedem Stande , dem ernſt arbeitenden Bauer wie

dem ehrlichen handwerks⸗ und Kaufmannsſtande zukommt .
Freilich , ehrlich ſein “, d. h. in der jedem zugewieſenen Arbeits⸗

und Pflichtaufgabe ſeinen vollen Mann ſtellen , heißt — wie

Shakeſpeare den Hamlet mit Recht ſagen läßt — „ ein
fluserwählter unter Zehntauſenden ſein “. Iſt der Ehr⸗
begriff der Duellanten nicht angefreſſen vom Gifthauche
und Meltau einer geradezu bornierten Standesidee ?

Sollte es wirklich zum Rennzeichen der ariſtokratiſchen und

akademiſch gebildeten Kreiſe gehören , daß ſie unter⸗

einander denn nur ſo weit ſoll ſich ja die ſog . Satisfaktions⸗
fähigkeit erſtrecken — nur kraft phuſiſcher Gewaltmittel

durch Drohung mit Eiſen oder Blei ihre Ehrenſtellung immer

behaupten können ? Entſpricht es wirklich dem tieferen
Begriff der Ehre , daß man im Widerſpruch zur humanitäts⸗
idee , zu jener glücklichen Gemeinſchaft aller ehrſam mit⸗

arbeitenden Geſellſchaftsklaſſen , das Monopol des point
d ' honneur auf einen gewiſſen Kreis der crome de la société

beſchränkt und die anderen als „ Knoten “ oder als ſatis⸗
faktionsunfähige Menſchen ausſchließt ? Zu ſo bornierten

Kaſtenweſen werden wir hier gebraucht . Dem Standpunkt
univerſeller Bildung und adliger Geſinnung entſpricht
dieſe gleißende Salon⸗ und Parkettehre ſchlechterdings .
Der verbummelte nichtswürdige Renommiſt , wenn er

nur ein nobles savoir faire hat und gute „ Manieren “
aufweiſt , kann da immerhin für voll gelten ; ja es wird

ihm das Recht zugeſtanden , den ehrlich arbeitenden Bürger
und Mitmenſchen über die Schulter anzuſehen , während er

„in ſeines Nichts durchbohrendem Gefühle “ doch ſich etwas

dünken kann zu ſein , da die Standesgemeinſchaft ihn trägt ,
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ihm ein Piedeſtal bereitet und das noblesse oblige dabei

gründlich ignoriert . Iſt das nicht geradezu ein zwerg —

hafter Ehrbegriff , der ſich froſchartig zu Elefanten⸗

dimenſionen aufzublähen ſucht und in entſcheidenden

Rolliſionsfällen die Liliput - Ehre der eigenen werten

adeligen oder burſchikoſen Perſon auf Koſten des Gemein⸗

rechtes , der patriotiſchen Intereſſen , der höheren Ziviliſation
und chriſtlichen Geſittung durch Gewaltmittel aufrechtzu —

erhalten beſtrebt iſt ? Hat nicht Graf Rauſerling voll —

kommen recht , wenn er ſeinen „ Erörterungen über das

Duell “ ſpöttelnd ſagt : „ Es kann nun jedermann , wenn er

eine gute Bildung genoſſen und dabei alle ſozialen Vorzüge

ſich erworben hat , mit unbeſtrittenem Rechte zu ſeiner

Ehrenrettung verlangen , daß man ihn totſchieße , oder von

ihm ſich totſchießen laſſe , ſobald er zu ſeiner perſönlichen

Genugtuung eines Duells zu bedürfen der Anſicht iſt . Und

dieſes „ eigene tunliche Kennzeichen für höhere Bildung “
und feineres Ehrgefühl ſoll dann ſchließlich die Folge

haben , daß die , welche „ aufeinander losſchießen oder los⸗

ſchlagen , im Bewußtſein , ihre Ehre wiederhergeſtellt zu

haben , ſich wieder vertragen ! “ Gilt da nicht das gaſſen —

läufige Sprichwort : Pack ſchlägt ſich, Pack verträgt ſich ?““
Mit dieſen ſchneidend ſcharfen Worten hat Alexander von

Gttingen die rgumente der Duellfreunde zerzauſt , und doch

hat er auf dem Gebiete der Standesehre den ſchlimmſten
Hluswuchs noch nicht getroffen : den Duellzwang . Ein

ſolcher beſteht ausgeſprochen oder unausgeſprochen in der

Richtung , daß jemand , der in einem gegebenen Hugen⸗
blicke eine Forderung unterſtützt oder eine Herausforde⸗

rung ablehnt , nicht mehr für würdig angeſehen wird , in

dieſem oder jenem Stande (3. B. Offizier ) zu bleiben .



hier wird das Duell zum unerhörteſten Gewiſſensdruck und

zu einem brutalen Machtmittel innerlich zerlumpter Exi⸗
ſtenzen , einen Ehrenmann wirtſchaftlich und moraliſch zu
ſchädigen , der Duellzwang dient nicht zur Wiedererlangung
der verletzten Standesehre , ſondern zum direkten Raub der

Standesehre und damit vielfach zum materiellen Ruin

ganzer Familien . Jeder unmoraliſche Satisfaktionsfähige
—was hierzu Dorausſetzung iſt , ſagt keine Regel — hat es

mit hilfe des Duellzwanges in der hand , einen tadelloſen
Ebrenmann unmöglich zu machen ; er beleidigt dieſen ,
ſchmäht ihn , rempelt ihn an , weil er weiß , daß derſelbe aus

religiöſen und ethiſchen Gründen ſich nicht zum Zweikampf
treiben läßt ; dann geht der Beleidiger hin und zeigt frivoler⸗
weiſe der vorgeſetzten Behörde an , daß der Gekränkte ſich
nicht ſtandesgemäß benommen habe ( derſelbe hat vielleicht
den Raufbold dem ordentlichen Gerichte übergeben , wie

es das Geſetz will ) , und flugs erhält der Beleidigte die

Strafe des Ausſchluſſes aus dieſem Stande ; der Beleidiger
aber gilt nach wie vor als — ſatisfaktionsfähig und kann

ſein gemeingefährliches Treiben fortſetzen gegenüber an⸗

deren Ehrenmännern . Und eine ſolche Inſtitution ſoll durch
die Standesehre und zur Rettung der Standesehre ge⸗
boten ſein ? „ Wahnſinn , du ſiegſt ! “ „ Geadelter Mord “ iſt
keine Standesehre !

5. Das Duell — kein Gebot der Notwehr .

Die Duellfreunde ſagen , daß bei manchen Verletzungen
der Ehre ein Notſtand vorliege ; die Geſetzgebung ſchütze
nicht ausreichend gegen Beleidigungen ; um den geſellſchaft⸗
lichen Anſtand aufrechtzuerhalten , müſſe man zur Waffe
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